
GZ. RV/7500193/2018

IM NAMEN DER REPUBLIK

Das Bundesfinanzgericht hat durch den Richter Ri in der Verwaltungsstrafsache gegen Bf,
AdrBf, über die Beschwerde vom 12.03.2018 gegen das Straferkenntnis des Magistrates
der Stadt Wien vom 22.02.2018, GZ. MA 67-PA-5***, wegen der Verwaltungsübertretung
nach § 5 Abs. 2 Wiener Parkometerabgabeverordnung in Verbindung mit § 4 Abs. 1
Wiener Parkometergesetz 2006

zu Recht erkannt:

I. Gemäß § 50 VwGVG wird die Beschwerde insoweit Folge gegeben, als die verhängte
Geldstrafe von EUR 38,00 auf EUR 36,00 und die für den Fall der Uneinbringlichkeit
festgesetzte Ersatzfreiheitsstrafe von 8 Stunden auf 7 Stunden herabgesetzt wird. Im
Übrigen wird das angefochtene Straferkenntnis bestätigt.

II. Der Beitrag zu den Kosten des Verfahrens bei der belangten Behörde wird gemäß § 64
Abs. 2 VStG mit EUR 10,00 festgesetzt.

III. Der Beschwerdeführer hat gemäß § 52 Abs. 8 VwGVG keinen Beitrag zu den Kosten
des Beschwerdeverfahrens zu leisten.

IV. Der ohne Identifikationsnummer eingezahlte Betrag von EUR 36 (Organstrafbetrag)
wird auf die verhängte Geldstrafe angerechnet, sodass lediglich der Beitrag zu den Kosten
des behördlichen Verfahrens in Höhe von EUR 10,00 an den Magistrat der Stadt Wien zu
entrichten ist. 

Der ohne Identifikationsnummer eingezahlte Betrag iHv EUR 36,00 (Organstrafbetrag)
wird auf die verhängte Geldstrafe angerechnet. Der zu entrichtende Gesamtbetrag
beträgt daher insgesamt EUR 10,00.

V. Eine Revision durch die beschwerdeführende Partei wegen Verletzung in Rechten nach
Art. 133 Abs. 6 Z 1 B-VG ist gemäß § 25a Abs. 4 VwGG kraft Gesetzes nicht zulässig.

VI. Gegen diese Entscheidung ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG eine ordentliche Revision
durch die belangte Behörde nach Art. 133 Abs. 6 Z 2 B-VG nicht zulässig.

Entscheidungsgründe

Mit Straferkenntnis des Magistrates der Stadt Wien vom 22.2.2018, MA 67
Parkraumüberwachung, GZ. MA 67-PA-5***, wurde der nunmehrige
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Beschwerdeführer Bf (in der Folge kurz Bf. genannt) der fahrlässigen Verkürzung der
Parkometerabgabe gemäß § 4 Abs. 1 Wiener Parkometergesetz 2006 für schuldig
erkannt, er habe am 19.10.2017 um 10:09 Uhr in einer gebührenpflichtigen Kurzparkzone
in WIEN 18, DÜRWARINGSTRASSE 73, mit dem mehrspurigen Kraftfahrzeug mit dem
behördlichen Kennzeichen Kennz folgende Verwaltungsübertretung begangen:

Abstellen des Fahrzeuges ohne dieses mit einem gültig entwerteten Parkschein
gekennzeichnet oder einen elektronischen Parkschein aktiviert zu haben.

Er habe dadurch folgende Rechtsvorschrift verletzt:

§ 5 Abs. 2 Wiener Parkometerabgabeverordnung, ABl. der Stadt Wien Nr. 51/2005, in der
geltenden Fassung, in Verbindung mit § 4 Abs. 1 Parkometergesetz 2006, LGBl. für Wien
Nr. 9/2006, in der geltenden Fassung.

Gemäß § 4 Abs. 1 Parkometergesetz 2006 wurde über den Bf. deswegen eine Geldstrafe
in der Höhe von EUR 38,00 und eine für den Fall der Uneinbringlichkeit an deren Stelle
tretende Ersatzfreiheitsstrafe in der Dauer von 8 Stunden verhängt.
Gemäß § 64 Abs. 2 des Verwaltungsstrafgesetzes (VStG) habe der Bf. zudem
einen Beitrag zu den Kosten des Strafverfahrens in Höhe von von EUR 10,00 zu leisten.
Der ohne Identifikationsnummer eingezahlte Betrag iHv EUR 36,00 (Organstrafbetrag)
werde auf die verhängte Geldstrafe angerechnet.
Der zu zahlende Gesamtbetrag betrage daher EUR 12,00.

Begründend führte die belangte Behörde aus:

"Aus der Aktenlage ergibt sich folgender Sachverhalt: 

Aus der dem Verfahren zugrunde liegenden Beanstandung, welche von einem Organ
der Landespolizeidirektion Wien mittels Organstrafverfügung vorgenommen wurde, geht
hervor, dass das von Ihnen gelenkte mehrspurige Kraftfahrzeug mit dem behördlichen
Kennzeichen Kennz am 19.10.2017 um 10:09 Uhr in Wien 18, Dürwaringstraße,
im Bereich der gebührenpflichtigen Kurzparkzone abgestellt war, ohne dass die
Parkometerabgabe entrichtet worden ist. 

Im Zuge der Anonymverfügung sowie in der Lenkerauskunft übermittelten Sie der Behörde
die Überweisungsbestätigung der Organstrafverfügung in der Höhe von EUR 36,00 und
baten um Überprüfung. 

In Ihrem Einspruch verwiesen Sie darauf, dass Sie bereits den Betrag von EUR 36,00 der
Organstrafverfügung fristgerecht und auf das angegebene Konto der Behörde überwiesen
hätten. 

Beweis wurde durch Einsichtnahme in die Organstrafverfügung samt Fotos, die
Zulassungsdaten, die Lenkerauskunft der Zulassungsbesitzerin, welche Sie als Lenker
bekannt gegeben hat, Einsicht in das Verfahrenskonto und Ihren Einspruch samt
Zahlungsnachweisen erhoben. 

Rechtlich ist dieser Sachverhalt wie folgt zu beurteilen: 
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Eingewendet wurde die Zahlung einer Organstrafverfügung. 

Gemäß § 50 Abs. 7 VStG 1991 wird die Organstrafverfügung gegenstandslos, wenn
nicht binnen zwei Wochen nach Ausfertigung die Einzahlung des Strafbetrages mittels
Beleges (Abs. 7) erfolgt. Als fristgerechte Einzahlung des Strafbetrages mittels Beleges
gilt auch die Überweisung des Strafbetrages auf das im Beleg angegebene Konto,
wenn der Überweisungsauftrag die automationsunterstützt lesbare, vollständige und
richtige Identifikationsnummer des Beleges enthält und der Strafbetrag dem Konto des
Überweisungsempfängers fristgerecht gutgeschrieben wird. 

Ihrem Zahlungsbeleg ist zu entnehmen, dass kein Verwendungszweck angeführt wurde.

Die Zahlung entsprach daher nicht den oben genannten gesetzlichen Bestimmungen.
Dem einbezahlten Organstrafverfügungsbetrag in der Höhe von EUR 36,00 kam daher
keine strafbefreiende Wirkung zu.

Aufgrund der fehlenden Angabe der Identifikationsnummer fehlt es im gegenständlichen
Fall an einer ordnungsgemäßen Bezahlung der Strafe mittels Beleges (§ 50 Abs. 6 VStG
i.V.m. § 50 Abs. 2 VStG 1991). Somit stand die Einzahlung eines Betrages von EUR 36,00
der Strafverfolgung durch die Behörde nicht entgegen. 

Der einbezahlte Betrag in der Höhe von EUR 36,00 wurde dem Verfahren angerechnet. 

Auf die Motive der nicht zeitgerechten Entrichtung des Strafbetrages kann es bei der
gegebenen Rechtslage nicht ankommen. 

Nach § 5 Abs. 2 Parkometerabgabeverordnung ist (u. a.) der Lenker zur Entrichtung der
Abgabe verpflichtet. Jeder Lenker der ein mehrspuriges Kraftfahrzeug in einem Gebiet
abstellt, für das eine Abgabepflicht besteht, hat die Parkometerabgabe bei Beginn des
Abstellens des Fahrzeuges zu entrichten. Die Lenker haben bei der Durchführung der
angeordneten Kontrollmaßnahmen mitzuwirken. 

Dieser Verpflichtung sind Sie nicht nachgekommen, weil kein Parkschein hinterlegt wurde
und die Parkometerabgabe auch nicht auf andere Weise (z.B. m-parking) entrichtet
wurde. 

Der Akteninhalt und das Einspruchsvorbringen bieten keinen Anhaltspunkt dafür, dass
Sie nach Ihren persönlichen Verhältnissen zum Zeitpunkt der Tat nicht fähig gewesen
wären, die objektiv gebotene Sorgfalt einzuhalten oder den von Ihnen verursachten
Erfolg vorauszusehen, oder dass Ihnen rechtmäßiges Verhalten in der konkreten
Situation unzumutbar gewesen wäre. Sie haben daher durch die Verletzung der für
Sie bestehenden und auch zumutbaren Sorgfaltspflicht, somit fahrlässig, die Abgabe
verkürzt. 

Aus diesem Grund sind sowohl die objektiven als auch die subjektiven Voraussetzungen
für die Strafbarkeit gegeben.

Zur Strafbemessung hat die Behörde Folgendes erwogen: 
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Gemäß § 4 Abs. 1 Parkometergesetz 2006 sind Handlungen oder Unterlassungen, durch
die die Abgabe hinterzogen oder fahrlässig verkürzt wird, als Verwaltungsübertretung mit
Geldstrafen bis zu EUR 365,00 zu bestrafen. 

Grundlage für die Bemessung der Strafe sind die Bedeutung des strafrechtlich
geschützten Rechtsgutes und die Intensität seiner Beeinträchtigung durch die Tat. 

Im ordentlichen Verfahren (§§ 40 bis 46) sind überdies die nach dem Zweck der
Strafdrohung in Betracht kommenden Erschwerungs- und Milderungsgründe, soweit sie
nicht schon die Strafdrohung bestimmen, gegeneinander abzuwägen. Auf das Ausmaß
des Verschuldens ist besonders Bedacht zu nehmen. Unter Berücksichtigung der Eigenart
des Verwaltungsstrafrechtes sind die §§ 32 bis 35 des Strafgesetzbuches sinngemäß
anzuwenden. Die Einkömmens- und Vermögensverhältnisse und allfällige Sorgepflichten
des Beschuldigten sind bei der Bemessung von Geldstrafen zu berücksichtigen. 

Da Sie keine Angaben über Ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse und allfällige
Sorgepflichten machten, waren diese von der Behörde zu schätzen. Es war von
durchschnittlichen Einkommens- und Vermögensverhältnissen auszugehen. Eine allfällige
Sorgepflicht konnte mangels jeglicher Hinweise nicht angenommen werden.

Bei der Strafbemessung wurde berücksichtigt, dass keine verwaltungsstrafrechtlichen
Vormerkungen nach dem Wiener Parkometergesetz aktenkundig sind. 

Die Strafe hat sich vor allem auch am Strafzweck zu orientieren. Das Parkometergesetz
verfolgt auch das Ziel, den Parkraum zu rationieren und kann dieses Ziel nur erreicht
werden, wenn die Strafe durch ihre Höhe geeignet ist, Sie zur Vermeidung von
Übertretungen des Parkometergesetzes anzuhalten. 

Der Ausspruch über die Kosten ist im § 64 Abs. 2 VStG begründet."

In der dagegen erhobenen Beschwerde führte der Bf. aus:

"Im Straferkenntnis vom 22. Februar führt die Behörde aus, dass der Organstrafbetrag
ohne Identifikationsnummer eingezahlt worden wäre. Und weiters, dass kein
Verwendungszweck angeführt wurde. 

Wie Sie Ihren vorliegenden Informationen entnehmen können, wurde bei der Überweisung
im Feld Verwendungszweck die Identifikationsnummer angegeben. Dabei ist leider ein
Eingabefehler unterlaufen. 

Ich erhebe Beschwerde dagegen, dass die Behörde eine Strafe einheben will, wenn bei
der Eingabe einer Nummer in einem Formular Tippfehler passieren. 

Durch diesen Fehler ist keinerlei Schaden entstanden, die abzuführende Strafe lt.
Anonymverfügung wurde in voller Höhe rechtzeitig einbezahlt. 

Ich erhebe auch Beschwerde dagegen, dass das Strafausmaß auf 33 % der
ursprünglichen Strafe festgesetzt wurde. Dies steht in krassem Missverhältnis zum
unterlaufenen Fehler und entspricht keinesfalls dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit,
an dem sich Behörden wohl zu orientieren haben."
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Über die Beschwerde wurde erwogen:

Der Beschwerdeführer stellte am 19.10.2017 um 10:09 Uhr das mehrspurige
Kraftfahrzeug mit dem behördlichen Kennzeichen Kennz in der gebührenpflichtigen
Kurzparkzone in Wien 18, Dürwaringstrasse 73 ab, ohne dieses mit einem gültig
entwerteten Parkschein gekennzeichnet oder einen elektronischen Parkschein aktiviert zu
haben.

Der Tatort befindet sich in einer verordneten und ordnungsgemäß kundgemachten
flächendeckenden Kurzparkzone.

Der festgestellte Sachverhalt ergibt sich aus dem Akteninhalt und wird vom Bf. nicht
bestritten sowie von diesem bereits im Einspruch gegen die verfahreneinleitende
Strafverfügung ausdrücklich bestätigt.

Vor diesem Hintergrund durfte das Bundesfinanzgericht die obigen Sachverhaltsstellungen
gemäß § 45 Abs. 2 AVG als erwiesen annehmen.

Gemäß § 1 Abs 1 Wiener ParkometerabgabeVO ist für das Abstellen von mehrspurigen
Kraftfahrzeugen in Kurzparkzonen (§ 25 StVO 1960) eine Abgabe zu entrichten.

§ 5 Wiener Parkometerabgabeverordnung lautet:

"(1) Die Abgabe gilt mit der ordnungsgemäßen Entwertung des Parkscheins (der
Parkscheine) oder mit der Bestätigung der Abstellanmeldung als entrichtet.

(2) Zur Entrichtung der Abgabe sind der Lenker, der Besitzer und der Zulassungsbesitzer
zur ungeteilten Hand verpflichtet. Jeder Lenker, der ein mehrspuriges Kraftfahrzeug in
einem Gebiet abstellt, für das eine Abgabepflicht besteht, hat die Parkometerabgabe
bei Beginn des Abstellens des Fahrzeuges zu entrichten. Die Lenker haben bei der
Durchführung der angeordneten Kontrollmaßnahmen mitzuwirken."

§ 4 Wiener Parkometergesetz 2006 lautet auszugsweise:

"(1) Handlungen oder Unterlassungen, durch die die Abgabe hinterzogen oder fahrlässig
verkürzt wird, sind als Verwaltungsübertretungen mit Geldstrafen bis zu 365 Euro zu
bestrafen.

(2) Übertretungen des § 2 sind als Verwaltungsübertretungen mit Geldstrafen bis zu
365 Euro zu bestrafen.

(3) Die sonstigen Übertretungen der Gebote und Verbote dieses Gesetzes und der auf
Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen sind als Verwaltungsübertretungen mit
Geldstrafen bis zu 120 Euro zu bestrafen."

Vor dem Hintergrund der obigen Sachverhaltsfeststellungen ist die objektive Tatseite der
angelasteten Verwaltungsübertretung zweifelsfrei gegeben.

Aus der Aktenlage ist ersichtlich, dass der Bf. noch am Tag der Beanstandung
(19.10.2017) einen Betrag in Höhe von 36 EUR - jedoch nicht unter Angabe des
Verwendungszweckes - überwiesen hat.
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Als fristgerechte Einzahlung des Strafbetrages mittels Beleges gilt die Überweisung des
Strafbetrages auf das am Beleg angegebene Konto, wenn der Überweisungsauftrag
die automationsunterstützt lesbare, vollständige und richtige Identifikationsnummer des
Beleges enthält und der Strafbetrag dem Konto des Überweisungsempfängers fristgerecht
gutgeschrieben wird.

Da es sich bei der Geldstrafe um eine Bringschuld handelt, sind im Falle
einer Überweisung sämtliche mit der Überweisung verbundenen Risiken (z.B.
Übermittlungsfehler, Irrtümer, Störungen etc.) der die Zahlung veranlassenden Person
zuzurechnen. Die Zurechnung dieser Mängel zu Lasten des Auftraggebers erfolgt selbst
dann, wenn diesen kein Verschulden am verspäteten Eintreffen der Zahlung trifft. Weiters
hat der Auftraggeber die mit der Überweisung verbundenen Kosten zu tragen. Diese
Risiken- und Kostentragung erweist sich als sachgerecht, zumal sich der Auftraggeber
eines Erfüllungsgehilfen (z.B. Kreditinstituts) bedient (vgl. Weilguni in Lewisch/Fister/
Weilguni, VStG § 49a Rz 23 m.w.N.).

Im gegenständlichen Fall langte der Betrag von 36 EUR zwar rechtzeitig auf dem in der
Organstrafverfügung angegebenen Konto des Magistrats der Stadt Wien ein, allerdings
wurde auf der Überweisung nicht die korrekt lesbare Identifikationsnummer angegeben,
sodass eine Umbuchung auf das Strafkonto erst aufgrund der Auskunft nach Aufforderung
zur Bekanntgabe des Fahrzeuglenkers vom 2.1.2018 durch die Lenkerauskunft Online
sowie des übermitttelten Überweisungsauftrages vorgenommen werden konnte.

Gemäß § 24 Abs 1 BFGG idF des AbgÄG 2014 (BGBl I 2014/13) ist für die aufgrund
des Art 131 Abs 5 B-VG dem Bundesfinanzgericht übertragenen Rechtsmittel betreffend
Verwaltungsübertretungen das Verfahren im Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz
(VwGVG) geregelt.

Gemäß 38 VwGVG sind, soweit im VwGVG nicht anderes bestimmt ist, auf das
Verfahren über Beschwerden gemäß Art 130 Abs 1 B-VG in Verwaltungsstrafsachen
ua die Bestimmungen des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 – VStG, mit Ausnahme des
5. Abschnittes des II. Teils sinngemäß anzuwenden.

Gemäß § 5 Abs 1 VStG genügt, wenn eine Verwaltungsvorschrift über das Verschulden
nicht anderes bestimmt, zur Strafbarkeit fahrlässiges Verhalten. Fahrlässigkeit ist bei
Zuwiderhandeln gegen ein Verbot oder bei Nichtbefolgung eines Gebotes dann ohne
weiteres anzunehmen, wenn zum Tatbestand einer Verwaltungsübertretung der Eintritt
eines Schadens oder einer Gefahr nicht gehört und der Täter nicht glaubhaft macht, dass
ihn an der Verletzung der Verwaltungsvorschrift kein Verschulden trifft.

Aufgrund der in dieser Bestimmung normierten Fahrlässigkeitsvermutung bei
Ungehorsamdelikten, erschöpft sich der tatbestandliche Unwert diesfalls im
Zuwiderhandeln gegen den Handlungsbefehl einer ordnungsgemäßen Entrichtung
der Parkometerabgabe bei Abstellen eines mehrspurigen Kraftfahrzeuges in einer
Kurzparkzone (vgl zB Lewisch in Lewisch/Fister/Weilguni, VStG, § 5 Rz 6 mwN; sowie
VwGH 23.11.2001, 2001/02/0184).
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Da somit neben der objektiven auch die subjektive Tatseite der angelasteten
Verwaltungsübertretung verwirklicht wird, war das angefochtene Straferkenntnis in seinem
Schuldspruch zu bestätigen.

Im gegenständlichen Fall ist jedoch zu berücksichtigen, dass der Bf. durch fristgerechte
Bezahlung die Einleitung eines ordentlichen Verwaltungsstrafverfahren vermeiden wollte,
dies ihm aber misslang, da er den Verwendungszweck nicht korrekt anführte. Da es sich
bei der fehlerhaften Zahlungsüberweisung nicht um eine gravierende Übertretung des
Parkometergesetzes handelte, können bei dem vorliegenden Sachverhalt die Folgen der
Tat als gering bezeichnet werden.

Zur Strafbemessung:

Gemäß § 19 Abs 1 VStG ist die Grundlage der Bemessung der Strafe das Ausmaß der mit
der Tat verbundenen Schädigung oder Gefährdung derjenigen Interessen, deren Schutz
die Strafdrohung dient, und der Umstand, inwieweit die Tat sonst nachteilige Folgen nach
sich gezogen hat.

Gemäß § 19 Abs 2 VStG sind im ordentlichen Verfahren (§§ 40 bis 46) überdies
die nach dem Zweck der Strafdrohung in Betracht kommenden Erschwerungs- und
Milderungsgründe, soweit sie nicht schon die Strafdrohung bestimmen, gegeneinander
abzuwägen. Auf das Ausmaß des Verschuldens ist besonders Bedacht zu nehmen.
Unter Berücksichtigung der Eigenart des Verwaltungsstrafrechtes sind die §§ 32 bis 35
des Strafgesetzbuches sinngemäß anzuwenden. Die Einkommens-, Vermögens- und
Familienverhältnisse des Beschuldigten sind bei der Bemessung von Geldstrafen zu
berücksichtigen.

Bei der gegenständlichen Strafbemessung war zu berücksichtigen, dass ein öffentliches
Interesse an der ordnungsgemäßen und fristgerechten Abgabenentrichtung besteht. Wird
die Parkometerabgabe nicht auf die vorgeschriebene Art und Weise entrichtet, entgehen
einem öffentlichen Haushalt die entsprechenden Abgaben. Auch wenn diese Abgaben
im Einzelfall in der Regel 1,05 bis 6,30 EUR nicht übersteigen werden, ist angesichts
der hohen Hinterziehungs- oder Verkürzungsanfälligkeit der Parkometerabgabe eine
Bestrafung in einer Höhe geboten, die sowohl eine individualpräventive als auch eine
generalpräventive Wirkung entfaltet.

Das Ausmaß des Verschuldens kann im vorliegenden Fall in Anbetracht der
offensichtlichen Außerachtlassung der objektiv gebotenen und zumutbaren Sorgfalt
als geringfügig angesehen werden, da auf Grund der Tatumstände anzunehmen ist,
dass die erforderliche Aufmerksamkeit in Bezug auf die Einhaltung der verletzten
Rechtsvorschriften aufgrund vorhandenen Zahlungswillens nur im Zuge des dem Bf.
unterlaufenen Flüchtigkeitsfehlers unterblieben ist.

Der Milderungsgrund der einschlägigen verwaltungsstrafrechtlichen Unbescholtenheit
wurde bereits von der belangten Behörde berücksichtigt.
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Weiters hat der Bf. Schuldeinsicht im Rahmen des gegenständlichen
Verwaltungsstrafverfahrens gezeigt, sodass ihm der Milderungsgrund eines reumütigen
Geständnisses daher zugutekommen kann. Andere konkrete Milderungsgründe wurden
nicht glaubhaft gemacht und sind auch sonst im Verfahren nicht hervorgetreten.

Unter Beachtung der in § 4 Abs 1 Wiener Parkometergesetz 2006 normierten
Strafdrohung iHv 365 EUR erscheint die seitens der belangten Behörde vorgenommene
Strafbemessung iHv 38 EUR grundsätzlich keinesfalls überhöht. Die von der Behörde
bereits berücksichtigte bisherige Unbescholtenheit, der einem reumütigen Geständnis
gleichkommende weitere Milderungsgrund und die Zahlungsbereitschaft des Bf. unter
Bedachtnahme auf den durch den Überweisungsfehler entstandenen Verwaltungsaufwand
ermöglichen jedoch vor dem Hintergrund des gegenständlich als unterdurchschnittlich zu
bezeichnenden Unrechts- und Schuldgehalts eine Reduzierung der Strafe auf 36 EUR.

Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

Kostenentscheidung

Gemäß § 52 Abs. 8 VwGVG sind die Kosten dem Beschwerdeführer nicht aufzuerlegen,
wenn der Beschwerde auch nur teilweise Folge gegeben worden ist.

Gemäß § 25 Abs. 2 BFGG hat das Bundesfinanzgericht, soweit dies nicht in der BAO,
im ZollR-DG oder im FinStrG geregelt ist, in seiner Entscheidung zu bestimmen, welche
Abgabenbehörde oder Finanzstrafbehörde die Entscheidung zu vollstrecken hat, im
gegenständlichen Verfahren der Magistrat der Stadt Wien.

Gemäß § 52 Abs. 6 VwGVG sind die §§ 14 und 54b Abs. 1 und 1a VStG sinngemäß
anzuwenden. Gemäß § 54b Abs. 1 VStG idF BFBl l 2013/33 sind rechtskräftig verhängte
Geldstrafen oder sonstige in Geld bemessene Unrechtsfolgen binnen zwei Wochen
nach Eintritt der Rechtskraft zu bezahlen. Erfolgt binnen dieser Frist keine Zahlung, kann
sie unter Setzung einer angemessenen Frist von höchstens zwei Wochen eingemahnt
werden. Nach Ablauf dieser Frist ist die Unrechtsfolge zu vollstrecken. Ist mit Grund
anzunehmen, dass der Bestrafte zur Zahlung nicht bereit ist oder die Unrechtsfolge
uneinbringlich ist, hat keine Mahnung zu erfolgen und ist sofort zu vollstrecken oder nach
Abs. 2 vorzugehen.

Zur Zulässigkeit der Revision

Gegen diese Entscheidung ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG eine Revision nicht zulässig,
da das Erkenntnis nicht von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche
Bedeutung zukommt, insbesondere weil das Erkenntnis nicht von der Rechtsprechung
des Verwaltungsgerichtshofes abweicht, eine solche Rechtsprechung fehlt oder die zu
lösende Rechtsfrage in der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes
nicht einheitlich beantwortet wird.

Zahlungsaufforderung
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Gemäß § 54b VStG hat der Beschwerdeführer den Strafbetrag (wurde bereits bezahlt
und wird angerechnet) sowie den Kostenbeitrag des verwaltungsbehördlichen Verfahrens
binnen zwei Wochen ab Zustellung dieses Erkenntnisses zu bezahlen.

Informativ wird mitgeteilt, dass die Einzahlung auf folgendes Bankkonto des Magistrats der
Stadt Wien bei der UniCredit Bank Austria AG zu erfolgen hat:

Empfänger: MA 6- Abgabenstrafsachen, BIC: BKAUATWW, IBAN: AT91 1200 0514 2801
8031.

Verwendungszweck: Geschäftszahl des Straferkenntnisses (MA 67-PA-5***).

Rechtsbelehrung und Hinweise

Der beschwerdeführenden Partei steht das Recht zu, innerhalb von sechs Wochen
ab Zustellung dieses Erkenntnisses eine Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof
zu erheben. Die Beschwerde ist direkt beim Verfassungsgerichtshof (Freyung 8, 1010
Wien) einzubringen. Die Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof muss - abgesehen
von den gesetzlichen Ausnahmen - durch eine bevollmächtigte Rechtsanwältin oder
einen bevollmächtigten Rechtsanwalt eingebracht werden. Personen mit geringem
Einkommen und Vermögen können einen Antrag auf Gebührenbefreiung und/oder auf
kostenlose Beigebung einer Rechtsanwältin oder eines Rechtsanwaltes stellen. Der
Verfahrenshilfeantrag selbst ist gebührenfrei und muss nicht von einer Rechtsanwältin
oder einem Rechtsanwalt eingebracht werden. Es muss aber die Rechtssache, für
die Verfahrenshilfe begehrt wird, angegeben und bekannt gegeben werden, ob die
beschwerdeführende Partei von der Entrichtung der Eingabengebühr befreit werden
will und/oder ob ihr eine Rechtsanwältin oder ein Rechtsanwalt beigestellt werden soll.
Das Antragsformular samt Vermögensbekenntnis kann beim Verfassungsgerichtshof
elektronisch, postalisch oder persönlich eingebracht werden. Das Formular für postalische
oder persönliche Einbringung liegt in der Geschäftsstelle des Verfassungsgerichtshofes
auf; es kann auch von der Website des Verfassungsgerichtshofes (  www.vfgh.gv.at  ;
im Bereich Kompetenzen und Verfahren / Verfahrenshilfe) heruntergeladen werden. Die
Einbringung per E-Mail ist keine zulässige Form der elektronischen Einbringung. Zur
Vorgangsweise für die elektronische Einbringung und zu weiteren Informationen wird auf
die Website des Verfassungsgerichtshofes verwiesen.

Den Parteien steht das Recht zu, innerhalb von sechs Wochen ab Zustellung dieser
Entscheidung eine ordentliche (§ 28 Abs. 1 VwGG, soweit zugelassen) oder eine
außerordentliche (§ 28 Abs. 3 VwGG) Revision an den Verwaltungsgerichtshof zu
erheben. Die Revision ist schriftlich innerhalb von sechs Wochen ab Zustellung der
Entscheidung gemäß § 24 Abs. 1 VwGG beim Bundesfinanzgericht einzubringen.
Sie ist - abgesehen von den gesetzlichen Ausnahmen - durch eine bevollmächtigte
Rechtsanwältin oder einen bevollmächtigten Rechtsanwalt abzufassen und
einzubringen. Bei entsprechend ungünstiger Einkommens- und Vermögenslage



Seite 10 von 10

kann Verfahrenshilfe gewährt werden. Wird die Verfahrenshilfe bewilligt, entfällt die
Eingabengebühr und es wird eine Rechtsanwältin oder ein Rechtsanwalt bestellt, die
oder der den Schriftsatz verfasst. Der Antrag ist im Falle der ordentlichen Revision
beim Bundesfinanzgericht einzubringen. Das Antragsformular ist elektronisch
auf der Website des Bundesfinanzgerichtes (https://www.bfg.gv.at/verfahren/
Muster_Antrag_auf_Verfahrenshilfe.pdf) erhältlich. Zur Erhebung einer außerordentlichen
Revision ist der Antrag auf Verfahrenshilfe unmittelbar beim Verwaltungsgerichtshof
(Postfach 50, 1016 Wien) einzubringen; bereits der Antrag hat diesfalls eine
Begründung zu enthalten, warum die Revision für zulässig erachtet wird. Das
Antragsformular für postalische oder persönliche Einbringung ist im Servicecenter des
Verwaltungsgerichtshofes (Judenplatz 11, 1010 Wien) oder elektronisch auf der Website
des Verwaltungsgerichtshofes (  www.vwgh.gv.at  ; im Bereich Verfahren / Verfahrenshilfe)
erhältlich, auf welche auch zur Vorgangsweise für die elektronische Einbringung und zu
weiteren Informationen verwiesen wird.

Die für eine allfällige Beschwerde oder Revision zu entrichtenden Eingabengebühren
ergeben sich aus § 17a Verfassungsgerichtshofgesetz 1953 und § 24a
Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985.

 

 

Wien, am 19. Juni 2018

 


